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Nr. 39 Ordnung für dieTätigkeit der Orgelsach- 
verständigen (OSV) im Erzbistum Berlin 

1. Berufung 
Das Erzbischöfliche Ordinariat beruft Orgelsachverständige 
(OSV), denen aufgrund ihrer Qualifikation als Kirchenmusiker 
bzw. Organisten die liturgischen und konzertanten Funktionen 
der Orgel vertraut sind und die darüber hinaus besondere Kennt- 
nisse im Orgelbau vorzuweisen haben. Die Berufung erfolgt für 
die Dauer von vier Jahren; erneute Berufungen sind möglich. 

2. Aufgabenbereich 
Vor der Durchführung von 
Orgelneubauten, 
Orgelumbauten, 
Orgelerweiterungen, 
Orgelreparaturen, 
Orgelrestaurierungen, 
Orgelreinigungen 

ist jede Kirchengemeinde (sonstige kirchliche Einrichtung) ver- 
pflichtet, einen vom EBO berufenen OSV zur Beratung hinzu- 
zuziehen, soweit das Projekt der kirchenaufsichtlichen Geneh- 
rnigungspflicht unterliegt. 

3. Beauftragung 
Die Beauftragung des OSV erfolgt schriftlich durch die jeweili- 
ge Kirchengemeinde. Sie umfaßt für das entsprechende Projekt 
Planung, Baubegleitung und ein für die Abnahme verbindli- 
ches Schlußgutachten. 

Aus schwerwiegenden Gründen kann die Zusammenarbeit zwi- 
schen dem OSV und der Kirchengemeinde vorzeitig gelöst und 
der OSV gewechselt werden. 

4. Allgemeine Bestimmungen 
Der OSV berät die Kirchengemeinde unter Einbeziehung des 
Organisten unabhängig und sachgemäß. Er vermittelt zwischen 
ihr und dem Orgelbauer und hat dabei die Interessen der Kir- 
chengemeinde auf das Beste zu wahren. Von jeder unsachgemä- 
ßen Beeinflussung hat er sich freizuhalten. 

Der OSV erfüllt seine Aufgabe nach den Richtlinien und Wei- 
sungen des EBO. Seiner Tätigkeit liegen insbesondere die gül- 
tigen Richtlinien für die Durchführung kirchlicher Baumaß- 
nahmen und die Denkmalschutzgesetze des entsprechenden 
Bundeslandes zugrunde, soweit die Bestimmungen für seinen 
Arbeitsbereich von Belang sind. 

Der OSV arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen. Das EBO 
(Versicherungsnehmer) schließt zugunsten des OSV (versicher- 
te Person) folgende Versicherungen ab: 
- eine Betriebshaftpflichtversicherung für die gesetzliche Haft- 

pflicht für Sach- und Personenschäden aus der Tätigkeit als 
Orgelsachverstandiger, 

- eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, die speziell 
auf die Bedürfnisse von OSV zugeschnitten ist. 

5. Planung 
a) Orgelneubauten 
Bei Orgelneubauten berät der OSV die Kirchengemeinde hin- 
sichtlich der Größe des Instrumentes, der Anlage und der Werk- 
aufstellung sowie des Aufstellungsortes. Dies geschieht ggf. in 
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Architekten. 

Der OSV erstellt ein Planungsgutachten und macht Vorschläge 
für die Disposition der neuen Orgel. 

b) Maßnahmen an vorhandenen Orgeln 
Bei vorhandenen Orgeln überprüft der OSV den Zustand des 
jeweiligen Instrumentes und empfiehlt der Kirchengemeinde 
die notwendigen Maßnahmen. 

6. Ausschreibung 
Der OSV schlägt der Kirchengemeinde Orgelbaufirmen vor, die 
um Kostenangebote und Entwürfe für die in Frage kommenden 
Arbeiten gebeten werden sollten. Grundsätzlich sollen 2 - 3 ver- 
gleichbare Angebote vorliegen. Die eingehenden Kostenan- 
schläge sind vertraulich zu behandeln. Es ist untersagt, Konkur- 
renzfirmen unmittelbar oder mittelbar Einblick zu gewähren oder 
Einzelheiten davon mitzuteilen. 

7. Auftragsvergabe 
Der OSV prüft die Kostenanschläge auf Vergleichbarkeit der 
Leistungen bzw. Einhaltung der Ausschreibung oder Schwach- 
punkte hin. Seine schriftliche Stellungnahme (ggf. mit Er- 
gänzungen und Verbesserungsvorschlägen) dient als Entschei- 
dungsgrundlage für die Kirchengemeinde und für die kirchen- 
aufsichtliche Genehmigung des EBO. 

Die Kirchengemeinde entscheidet daraufhin, den Auftrag an eine 
Orgelbaufirma zu vergeben. 

Der OSV ist nicht befugt, selbst Aufträge jedweder Ari an eine 
Orgelbaufirma zu erteilen. Gleiches gilt für die Änderungen von 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Kirchengemeinde 
und dem Orgelbauer. 

8. Beaufsichtigung der Arbeiten 
Nach Auftragserteilung berät: der OSV die Kirchengemeinde auf 
der Grundlage des genehmigten Orgelbauvertrages bei der wei- 
teren Planung. Während der Ausführung der Arbeiten begleitet 
und überwacht er in Zusammenarbeit mit dem Orgelbauer den 
Bau, die technische Montage und insbesondere die Intonation. 

9.Abnahme durch die Kirchengemeinde 
Unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten des Orgelbauers 
erfolgt die sorgfältige Überprüfung durch den OSV als Voraus- 
setzung für die Abnahme durch die Kirchengemeinde. 

Diese Überprüfung erfolgt sowohl in technischer als auch in 
klanglicher Hinsicht sowie an Hand des Orgelbauvertrages. Das 
Ergebnis wird vom OSV in einem (Abnahme-) Gutachten schrift- 
lich fixiert, wobei nicht nur die ordnungsgemäße Ausführung 
bestätigt und die Qualität der geleisteten Arbeit gewürdigt wer- 
den, sondern auch Abweichungen vom Angebot und Mängel in 
der Ausführung festzuhaken sind. Dieses Gutachten des OSV 
bildet die Grundlage für seine Empfehlung an die Kirchenge- 
meinde zur Abnahme (bzw. zur Verweigerung derselben). Das 
(Abnahme-) Gutachten ist vom OSV, vom Pfarrer und 2 Kirchen- 
vorstandsrnitgliedern sowie vom Orgelbauer zu unterschreiben. 

Das gleiche gilt für ein ggf. zu erstellendes Mängelbeseitigungs- 
protokoll. 

10. Vergütung 
Der OSV wird von der beauftragenden Kirchengemeinde hono- 
riert. Die Höhe des Honorars beträgt, jeweils zu 3 gleichen Tei- 
len für Planung (incl. gutachterlicher Stellungnahme), für die 
Baubegleitung und für die Abnahmeüberprüfung (incl. Gutach- 
ten) insgesamt 

a) für Projekte 
bis DM 50.000,- 

2 % der Brutto-Bausumme 
b) für Projekte 
von 50.000,- bis DM 300.000,- 

1,5 % der Brutto-Bausumme und 
C) für Projekte 
über 300.000,- DM 

1 % der Brutto-Bausumme 

Bei Nichtzustandekommen des Projektes bzw. vorzeitiger Be- 
endigung der Beauftragung werden die anteiligen Beträge für 



die o. g. Bauphasen fällig. Einzelgutachten oder -0rtstennine 
werden mit derzeit DM 150,- honoriert. 

Anfallende Fahrt- und evtl. Reisekosten / Spesen werden zu- 
sätzlich gemäß geltender Dienstfahrtenregelung des EBO von 
der auftraggebenden Kirchengemeinde erstattet. 

11. Fachkreis Orgelsachverständige 
Im "Fachkreis Orgelsachverständige" kommen die Regional- 
kirchenmusiker, die einen Überblick über den Zustand der Or- 
geln in ihrer Region haben, und die OSV unter der Leitung des 
Referates Kirchenmusik zusammen. Geplante oder laufende Pro- 
jekte werden vorgestellt, Informationen und Erfahrungen zur 
Pflege der Orgellandschaft (incl. Kontakte zu Fachverbänden, 
anderen Diözesen und Landeskirchen etc.) ausgetauscht sowie 
aktuelle Entwicklungen im Orgelbau und kirchlicher Architek- 
tur besprochen. Der Fachkreis trifft sich ca. dreimal jährlich. 

12. Fortbildung 
Die OSV bilden sich regelmäßig fort. 

Zur Teilnahme an den Tagungen der "Vereinigung der Orgel- 
sachverständigen Deutschlands" entsendet das EBO einen Ver- 
treter aus den OSV. 

13. Diese Ordnung tritt mitWirkung vom 1. März 1998 in Kraft. 

Berlin, den 3. Februar 1998 

J.-Nr.: B/A-124198 
Zl2-SnIRa 

+ Georg Kardinal Sterzinsky 
Siegel Erzbischof von Berlin 

Peter Wehr 
notarius curiae 

Nr. 40 Haushaltsplan der Katholischen Kirche im Erzbistum Berlin für das Jahr 1998 - 
Festsetzung des Haushaltsplanes für das Jahr 1998 

Der Kirchensteuerbeirat hat in seiner Sitzung am 11. Dezember 1997 den Haushaltsplan 1998 für das Erzbistum Berlin beschlossen. 

Ich setze hiermit den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auf 
295.230.000 DM 

fest. Enthalten sind in Höhe von 12.500.000 DM die am Jahresende zu übertragenden, nicht ausgeschöpften Haushaltstitel, deren 
Finanzierung aus Mitteln des Haushaltsjahres 1997 gesichert ist. 

Berlin, den 05. Februar 1998 Der Erzbischof von Berlin 

Im Auftrag 

gez. Steinke 
Generalvikar 

1. Gesamtzusammenstellung der Einnahmen undAusgaben 
Einnahmen % Ausgaben % 

TDM TDM 

Einzelplan 

0 Diözesanleitung 769 0,3% 10.784 3,6% 
1 Allgemeine Seelsorge 3.998 1,4% 76.015 25,7% 
2 Besondere Seelsorge 1.309 0,4% 14.951 5,1% 
3 Schule und Bildung 81.539 27,6% 105.282 35,7% 
4 Soziale Dienste 2.056 0,7% 34.851 11,8% 
5 Gesamtkirchliche Aufgaben 5 0 O,O% 660 0,2% 
6 Finanzen und Versorgung 64.268 21,8% 46.004 15,6% 
7 Kirchensteuer 141.241 47,8% 6.683 2,3% 

Summe Gesamtplan 295.230 100,0% 295.230 100,0% 

Zusammenstellung der Einzelpläne 

Einzelplan 0 - Diözesanleitung 

0 1 Leitung und Leitungsgremien 
02 AllgemeineVerwaltung 

Zentralstelle 
Personalverwaltung 
Rechtsabteilung 
Hilfen zurArbeit 
Summe 

03 Finanzverwaltung 
04 Bauverwaltung (Bauleitung in den Kirchengemeinden) 
05 Konsistorium (Kirchliche Gerichtsbarkeit) 
06 Gemeinsame Stellen derVerwaltung 

(Beschaffung, Verwaltung der Erzbistumsimmobilien, 
Liegenschaften, Technische Dienste) 




